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Klingt haarspalterisch. Wenn 
aber am Ende im Beschluss 
und den damit verbundenen 
Pressemeldungen der Ar-
throskopie der Nutzen abge-
sprochen wird, so werden die 
Medien diese Formulierung 
liebend gerne aufnehmen und 
das gesamte Verfahren als 
nutzlos darstellen. Woher soll 
der Patient denn wissen, dass 
mit nutzlos eigentlich „nicht 
überlegen“ gemeint war?

3. Die Beschränkung auf Studi-
en, welche die Arthroskopie 
mit konservativen Verfah-
ren vergleicht, zeigt die ganze 
Unkenntnis der Versorgungs-
situation, in die mit einem 
solchen Beschluss letztlich 
massiv eingegriffen wird. Die 
Arthroskopie bei Gonarthro-
se war niemals fist-line-treat-
ment sondern wurde schon 
immer als nachgeschaltetes 
Verfahren bei Versagen der 
konservativen Therapie emp-
fohlen. Fällt dieses Verfahren 
nun aus dem Leistungskatalog 
hinaus, so bleibt dem Patien-
ten nach erfolgloser konserva-
tiver Therapie nur die Wieder-
holung dieser dann tatsächlich 
nutzlosen nicht-operativen 
Behandlung oder das Warten 
auf die Endo prothese. 

Diese Argumente wurden von 
uns im Verlaufe des Verfahrens 
mehrfach schriftlich und im An-
hörungsverfahren beim IQWIG 
mündlich vorgebracht. Doch al-
les, was daraus folgte, war, dass 
die Stellungnahme und unsere 

akkurat protokollierten Wortbei-
träge der Anlage zum Verfahren 
beigefügt wurden. 

Rückfragen, Diskussionen 
oder gar Korrekturen infolge un-
serer Ausführungen hat es nicht 
gegeben. 

Insofern schien es geboten, 
den wiederum kurzfristig anbe-
raumten Termin zur mündlichen 
Stellungnahme beim GBA am 
27.09. in Berlin wahrzunehmen 
in der Hoffnung, hier nun auf 
Entscheiderebene den überfälli-
gen Diskussionsprozess zu füh-
ren. Zu diesem Termin reisten Dr. 
Weinhart und ich (nach Verschie-
bung einer Sprechstunde bzw. ei-
nes OP-Tages) als Vertreter für die 
DGOU und Carsten Schomburg 
für die zur Stellungnahme berech-
tigte Firma Smith/Nephew an. 

Dieses wurde letztlich für 
mich persönlich zum traurigsten 
Tag meiner bisherigen berufspo-
litschen Tätigkeit. Dr. Weinhart 
und ich sahen uns einer Gruppe 
von ca. 35 Personen gegenüber, 
die Sitzung wurde geleitet durch 
den Vorsitzenden der Abteilung 
für Methodenbewertung beim 
GBA, Dr. jur. Deisler. Nach 10 Mi-
nuten war alles vorbei. Keiner der 
anwesenden Personen hatte eine 
Frage an uns. Fragen unserer-
seits zu den o. g. Kritikpunkten, 
welche einen Diskussionsprozess 
hätten anstoßen sollen, wurden 
letztlich mit dem Hinweis des 
Vorsitzenden: „Das ist hier kein 
Frage-Antwort-Spiel“ (wird man 
sicher im Gesprächsprotokoll 
exakt nachlesen können) kom-
mentiert. Offenbar habe ich mit 

Arthroskopie bei Gonarthrose – 
keine Diskussion mit uns Ärzten
Wie den meisten mittlerweile 
bekannt sein dürfte, haben die 
Krankenkassen beim gemeinsa-
men Bundesausschuss (GBA) den 
Antrag gestellt, den Nutzen der 
Arthroskopie bei Gonarthrose zu 
überprüfen, mit dem Ziel, diesen 
Eingriff aus dem Leistungskata-
log der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu streichen. 

Zur Nutzenbewertung wur-
de das IQWIG beauftragt. Das 
IQWIG kam anhand einer Lite-
raturanalyse zu dem Ergebnis, 
dass die Arthroskopie bei Gon-
arthrose keinen Nutzen habe. 

Dieser Auffassung ist der 
GBA (zusammengesetzt aus Ver-
tretern der Kassen, der DKG, der 
KBV und – beratend – den Pa-
tientenvertretern) nunmehr ge-
folgt und hat einen vorläufigen 
Beschlussentwurf entwickelt, der 
sich in den letzten Zügen der Be-
ratung befindet. 

Hiermit kommt ein mehrjäh-
riger Prozess zu einem Ende. In 
diesen Prozess waren wir als Be-
troffene und Fachexperten zwar 
formell eingebunden, eine ernst-
hafte Diskussion über die wissen-
schaftlichen Grundlagen und die 
Folgen solcher Beschlüsse für die 
Versorgungsrealität mit allen an 
diesem Beschluss beteiligten Ins-
titutionen hat es jedoch zu keiner 
Zeit gegeben. Stattdessen war den 
Fachgesellschaften von Beginn 
an eine nachrangige, passive Rol-

le zugedacht. Jeweils mit außer-
ordentlich kurzen Fristen wurde 
uns die Möglichkeit gegeben, be-
reits verfasste Meinungen und Be-
schlüsse zu kommentieren.

Unsere Kernkritikpunkte lauten: 
1. Im Beschlussentwurf des 

GBA werden die OPS-Ziffern 
genannt, welche zukünftig bei 
Vorliegen einer Gonarthrose 
nicht mehr abgerechnet wer-
den können. Eine Zuordnung 
zu ICD-Codes wurde unter-
lassen und führt dazu, dass 
die Folgen dieser Ausschlüsse 
nicht abzuschätzen sind. Wir 
können insofern nur speku-
lieren, dass hiermit alle ICD 
M17.ff gemeint sind.

2. Der Begriff des Nutzens ist 
in dem gesamten Verfahren 
irreführend verwendet. Of-
fenbar wird „Nutzen“ mit 
„fehlender Überlegenheit“ 
verwechselt. In sämtlichen 
vergleichenden Studien zei-
gen die Patienten in der ar-
throskopierten Gruppe eine 
Verbesserung, insofern hat-
te die Arthroskopie einen 
Nutzen (für den Patienten). 
In manchen Studien konnte 
jedoch keine Überlegenheit 
der Arthroskopie im Ver-
gleich zu konservativen Ver-
fahren gesehen werden. Die-
ses spricht der Arthroskopie 
jedoch nicht den Nutzen ab. 
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Fragen gegen die Verfahrensord-
nung verstoßen. 

Unsere Rolle sollte also nur 
darin bestehen, unsere vorab 
eingereichte Stellungnahme nur 
noch einmal mündlich zu wie-
derholen – Das war’s.

Zugegeben: Meine Hoffnung auf 
eine kontroverse Diskussion, die 
es erst möglich macht, Argumen-
te zu schärfen und zu pointieren 
und vor allem die Idee, dass nicht 
nur wir, sondern auch die ande-
ren am Prozess beteiligten Perso-
nen und Institutionen ihre Mei-
nung darstellen und verteidigen 
müssen, war wohl mehr als naiv. 

Wir waren nicht da, weil un-
sere Argumente von inhaltlichem 
Interesse sein könnten, sondern 
weil es die Verfahrensordnung 
nun mal so vorsieht.

Was bleibt?
Persönlich: die Erkenntnis, als 
Arzt an diesem Tag dem Berliner 

Gesundheitsbetrieb mit all seinen 
Gremien, Verfahrensordnungen 
und Ritualen nicht gewachsen 
gewesen zu sein – ich wäre wohl 
besser im OP geblieben.

Versorgungsmedizinisch: die 
Erkenntnis, dass das unkritische 
Loblied auf die evidence based 
medicine es erst möglich gemacht 
hat, dass sich eine ganze Reihe 
Fachfremder offensichtlich sicher 
ist, am Schreibtisch beurteilen zu 
können, was gute und was schlech-
te Medizin und was eine gute und 
eine schlechte OP-Indikation sind. 
Man muss ja nur die Literatur le-
sen und Metaanalysen, systemati-
sche Reviews und HTAs anfertigen 
und schon ist alles klar. Ärztliche 
Tätigkeit, individuelle Erfahrun-
gen, Patientenkontakte können da 
nur stören und den Blick auf das 
wirklich Wesentliche verstellen.

Ihr 
PD Dr. Ralf Müller-Rath

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 
des Berufsverbandes für 
Arthroskopie, BVASK e. V. 
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in Düsseldorf
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Spedition straße 19
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Tagesordnung: 
Bericht des Vorstandes

Bericht des Kassenwartes
Neuwahlen zum Vorstand
Sonstiges

Alle Mitglieder sind herzlich ein-
geladen. Wir hoffen auf rege Teil-
nahme.

Der Vorstand

Neumitglieder

Wir freuen uns, folgende Neumitglieder begrüßen zu können:
Dr. med. Hunger, Martin, Trier
Dr. med. Waizy, Hazibullah, Augsburg
Dr. med. Herresthal, Jens, Frankfurt

Der Vorstand

Was ändert sich im OPS 2016 
für die Arthroskopie?
Es wurde eine neue Gruppe ein-
geführt, um spezfische Hüftge-
lenkarthroskopien abzubilden: 

5-816 Arthroskopische Operati-
onen am Labrum acetabulare 

5-816.0 Naht oder sonstige Re-
fixation, Inkl.: Knochenanker 

5-816.1 Glättung und 
(Teil-)Resektion, Inkl.: Ver-
wendung von Energiequellen 

5-816.2 Rekonstruktion durch 
Transplantat, Hinw.:Die Art 
des Transplantates ist geson-
dert zu kodieren (5-930 ff.) 

5-816.x Sonstige
5-816.y N. n.bez.

Außerdem wurde ein neuer 
Code etabliert, mit dem arthro-
skopische/endoskopische Teilre-
sektionen vom Knochen codiert 
werden soll. Auch hierbei wird 
speziell auf die Hüfte eingegan-
gen: 

5-782.b**Partielle Resektion, 
endoskopisch

 [Subklassifikation – 6. Stelle: 
0-h,k-u,z,x]

Inkl.: Exzision

Hinw.: Die Resektion bei Pin-
zer-Deformität ist in der 6. Stelle 
mit d anzugeben.

Die Resektion bei Cam-De-
formität ist in der 6. Stelle mit e 
anzugeben.

Durch diese Änderung wird der 
bisherige Code 5-814.a zur arthro-
skopischen Resektion der latera-
len Clavicula ersetzt. Nunmehr ist 
hierfür zu verwenden: 5-782.b0.

Desweiteren wurde ein Code 
für die arthroskopische Stabilisa-
tion des OSG geschaffen: 5-814.9 
Bandplastik des lateralen Band-
apparates des Sprunggelenkes 
mit ortsständigem Gewebe [Bro-
ström-Gould]
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